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RS OGH 1932/9/13 3Ob741/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1932

Norm

ABGB §1425

EO §37 D

Rechtssatz

Wer einen Anspruch auf Ausfolgung eines gerichtlichen Erlages geltend machen will, muß, wenn der

Ausfolgungsanspruch des Verp7ichteten einem betreibenden Gläubiger zur Einziehung überwiesen wurde, nicht erst

gegen den betreibenden Gläubiger die Unzulässigerklärung der Exekution erwirken. Die Frage nach der Wirksamkeit

der Pfändung ist als Vorfrage zu erledigen.
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